
 

Auszug aus dem Gesamtarbeitsvertrag des Schweizerischen Carosseriegewerbes 2014-2021  

 

Art. 36.3:  

Mindestlöhne Für Arbeitnehmer, die ungenügende Leistungen erbringen, oder die nicht alle 

Voraussetzungen (Ausbildung, Sprache usw.) zur Erbringung einer vollen Leistung aufweisen, kann 

mittels einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die den Grund der 

Minderleistung angibt, ein Lohn festgesetzt werden, der unter den Minimallöhnen liegt. Die 

schriftliche Vereinbarung ist der PLK zu unterbreiten 


